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	Personalbogen zur Ermittlung der Daten für die Bezügeabrechnung

	Hinweis nach Art 16 Abs. 3 des Bayer. Datenschutzgesetzes (BayDSG):

Die Angaben in dem Personalbogen sind für die richtige Bezügeabrechnung erforderlich.

Zur Vermeidung von Rechtsnachteilen bitte sorgfältig und vollständig ausfüllen.

	für Arbeitnehmer der/des
	Dienststellennummer der 

Personal verwaltenden Stelle

	     
	     

	I. 
Persönliche Angaben

	Familienname
	Vorname
	ggf. Geburtsname
	Staatsangehörigkeit

	     
	     
	     
	     

	geboren am
	in (Geburtsort, Geburtsland 1)
	Familienstand

	     
	     
	     

	wohnhaft in PLZ, Ort
	Straße / Platz, Hausnummer

	     
	     

	Telefon dienstlich (Angabe freiwillig)
	Telefon privat (Angabe freiwillig)

	     
	     

	Bankverbindung

Kontonummer
	bei (Kreditinstitut)
	BLZ

	     
	     
	     

	     IBAN / BIC (bei Auslandskonto):        

	Kinder

	
	Bitte füllen Sie ggf. die "Anlage Kinder" aus und senden Sie diese mit einer Kopie der Geburtsurkunde(n) des Kindes/der Kinder unmittelbar an die Landesfamilienkasse beim Landesamt für Finanzen, Postfach 100264, 95448 Bayreuth; bei Kindern über 18 Jahren außerdem einen Nachweis über die Schul- oder Berufsausbildung oder dergleichen und eine Erklärung oder einen Nachweis über die voraussichtlichen Einkünfte oder Bezüge des Kindes.


	II.
Entgelt

	Eingestellt ab
	als
	Entgeltgruppe

	     
	     
	     

	bei / beim (Amt, Behörde, Dienststelle)
	Dienststellennummer der 

Beschäftigungsstelle

	     
	     

	 FORMCHECKBOX 

	Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit

	 FORMCHECKBOX 

	Der Vertrag ist befristet

	

	Stufenzuordnung 

	(§ 16 Abs. 2 Sätze 2-4 TV-L und Protokollerklärungen zu § 16 Abs. 2)

	     
	Stufe (Bitte entsprechende Unterlagen beifügen)

	     
	Restlaufzeit

	


1)
Das "Geburtsland" ist nur auszufüllen, bei erstmaliger Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung von nichtdeutschen Angehörigen des Europäischen Wirtschaftsraumes, für die noch keine deutsche Sozialversicherungsnummer vergeben worden ist.

	Eingruppierungsmerkmale (Entgeltordnung zum TV-L)


	Teil
	Abschnitt.Unterabschn. 
	Entgeltgruppe
	Fallgruppe
	Besondere Stufen- regelung (Schl.)

	     
	     
	     
	     
	  

	Hinweise zur besonderen Stufenregelung

Es ist einer der folgenden Schlüssel zur Abbildung der besoneren Stufenregelung einzutragen:

10  keine Sonderregel

11  Entgeltgruppe 2, keine Stufe 6

12  Entgeltgruppe 3, keine Stufe 6

13  Entgeltgruppe 9, Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6

14  Entgeltgruppe 9, Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6
16  Lehrkräfte Entgeltgruppe 9, Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5

17  Entgeltgruppe KR 7a, erste Stufe ist Stufe 1, keine Stufe 6
18  Entgeltgruppe KR 7a, erste Stufe ist Stufe 1
19  Entgeltgruppe KR 8a, erste Stufe ist Stufe 1
21  Entgeltgruppe 4, keine Stufe 6
22  Entgeltgruppe KR 7a, keine Stufe 1, Stufe 3 nach 1 Jahr in Stufe 2


	Eingruppierung nach bisherigem Recht (BAT/MTArb)
- für Bereitschaftsdienstentgelte

- bei Anspruch auf Meister-, Techniker-, Programmierer-, Ministerial- oder Sicherheitszulage


	Eingruppierungstarifvertrag
	Vergütungs-, Lohngruppe

	 FORMDROPDOWN 

     
	     
     

	

	

	Zulagen




	

	Zulage
	Bezeichnung
	Betrag
	Zulage
	Bezeichnung
	Betrag

	1.
	     
	     
	3.
	     
	     

	2.
	     
	     
	4.
	     
	     

	

	Ggf. Feststellungen zu den zu gewährenden Zulagen beifügen

	

	III. Nachgewiesene Tätigkeiten im öffentlichen Dienst

	

(Beschäftigungszeit nach § 34 Abs. 3 TV-L)

	

	von 
	bis 
	als 
	bei
	

	     
	     
	     
	     
	     


	     
	     
	     
	     
	     


	     
	     
	     
	     
	     


	
	
	     
	     
	     


	Hinweis:
Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gem. § 28 TV-L, es sei denn der Arbeitgeber hat ein dienstliches oder betriebliches Interesse schriftlich anerkannt. 


IV.  Versicherungspflicht und Versorgung 
	
	
	Betriebsnummer der Beschäftigungsstelle
	Versicherungsnummer 

lt. Sozialversicherungsausweis

	
	
	     
	     

	1
	Krankenversicherung

	
	 a)
	 FORMCHECKBOX 

	Ich bin nicht Mitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Ich bin Mitglied in folgender gesetzlichen Krankenkasse

	
	
	AOK / Ersatzkasse / BKK / IKK / LKK, ...
	Sitz (Straße/Platz, PLZ, Ort)

	
	
	     
	     

	
	 b)
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	Eine Bescheinigung der Krankenkasse (§ 175 Abs. 2 SGB V) liegt bei

Eine Bescheinigung wird nachgereicht

	
	 c)
	 FORMCHECKBOX 

	Ich übe keine weitere Beschäftigung aus

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Ich übe folgende weitere Beschäftigung aus:

	
	
	Arbeitgeber, Amt,  Beschäftigungsstelle
	Sitz (Straße/Platz, PLZ, Ort)

	
	
	     
	     

	2
	Rentenversicherung

	
	 FORMCHECKBOX 

	Ich bin von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreit

	
	
	ggf. Name und Anschrift der berufsständischen Versorgungseinrichtung

	
	     
	

	3
	Versorgung oder Übergangsgebührnisse

	
	 FORMCHECKBOX 

	Es besteht kein Anspruch auf Übergangsgebührnisse oder Versorgung nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen

	
	 FORMCHECKBOX 

	Es besteht folgender Anspruch

	
	Art der Versorgungsbezüge
	Pensionsfestsetzungsbehörde /

Festsetzungsstelle

	
	     
	     

	4
	Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung

	
	 FORMCHECKBOX 

	Es wird weder eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung gewährt noch  ist eine Rente beantragt

	
	 FORMCHECKBOX 

	Es wird folgende Rente gewährt oder ist beantragt:

	
	Art des Anspruchs
	Rentenversicherungsträger
	Rentenzeichen

	
	     
	     
	     

	5   a)
	Rente aus der Zusatzversorgung

	
	 FORMCHECKBOX 

	Es wird weder eine Rente von der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) oder einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung gewährt oder ist beantragt

	
	 FORMCHECKBOX 

	Es wird folgende Rente gewährt oder ist beantragt:

	
	Art des Anspruchs
	Versicherungsträger
	Rentenzeichen

	
	     
	     
	     

	     b)
	Mitgliedschaft bei einer Zusatzversicherung

	
	 FORMCHECKBOX 

	Es bestand bisher keine Mitgliedschaft bei einer Zusatzversicherung

	
	 FORMCHECKBOX 

	Es bestand bereits folgende Mitgliedschaft bei einer Zusatzversicherung

	
	von 
	bis
	Zusatzversorgungskasse oder -anstalt
	Versicherungsnummer

	
	     
     
	     
     
	     
	     

	6.
	Elterneigenschaft liegt vor (Beitragszuschlag für Kinderlose gem. § 55 Abs. 3 SGB XI)

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	ja   (Bitte Nachweise vorlegen) *)

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	nein



	*)   Als Nachweise kommen wahlweise in Betracht:

      bei leiblichen Eltern und Adoptiveltern

· Geburtsurkunde bzw. internationale Geburtsurkunde

· Abstammungsurkunde

· Auszug aus dem Geburtenbuch des Standesamtes

· Auszug aus dem Familienbuch/Familienstammbuch

· Steuerliche Lebensbescheinigung des Einwohnermeldeamtes

· Vaterschaftsanerkennungs- und Vaterschaftsfeststellungsurkunde 

· Adoptionsurkunde

· Kindergeldbescheid 

· Kontoauszug, aus dem sich die Auszahlung des Kindergeldes ergibt

· Erziehungsgeldbescheid

· Bescheinigung über den Bezug von Mutterschaftsgeld

· Nachweis der Inanspruchnahme von Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz

· Einkommensteuerbescheid (Berücksichtigung eines Kinderfreibetrages)

· Lohnsteuerkarte (Eintrag eines Kinderfreibetrages)

· Sterbeurkunde des Kindes

· Feststellungsbescheid des Rentenversicherungsträgers, in dem Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten ausgewiesen sind

      bei Stiefeltern
· Heiratsurkunde bzw. Nachweis über die Eintragung einer Lebenspartnerschaft und eine Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes oder einer anderen für Personenstandsangelegenheiten zuständigen Behörde oder Dienststelle, dass das Kind als wohnhaft im Haushalt des Stiefvaters oder der Stiefmutter gemeldet ist oder war
· Feststellungsbescheid des Rentenversicherungsträgers, in dem Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten ausgewiesen sind

· Einkommensteuerbescheid (Berücksichtigung eines Kinderfreibetrages)

· Lohnsteuerkarte (Eintrag eines Kinderfreibetrages)

      bei Pflegeeltern

· Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes oder einer anderen für Personenstandsangelegenheiten zuständigen Behörde oder Dienststelle und Nachweis des Jugendamtes über „Vollzeitpflege“ nach § 27 in Verbindung mit § 33 SGB VIII
· Feststellungsbescheid des Rentenvericherungsträgers, in dem Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten ausgewiesen sind
· Einkommensteuerbescheid (Berücksichtigung eines Kinderfreibetrages)


	


Angaben zur Tätigkeit und zur Ausbildung

- Statistische Angaben für die Arbeitsverwaltung (§ 28 c SGB IV)

	7.
	Ausgeübte Tätigkeit (genaue Angabe entspr. dem Verzeichnis der Bundesagentur für Arbeit; bei Auszubildenden, Praktikanten usw. ist die Tätigkeit anzugeben, die Sie mit ihrer Ausbildung anstreben bzw. in der Sie das Praktikum absolvieren)
 Schlüssel  

	
	
	
	       

	
	
	
	Schl. wird von der Bezügestelle vergeben

	8.
	Höchster allgemein bildender Schulabschluss

	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	1
	Ohne Schulabschluss

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	2
	Haupt-/Volksschulabschluss

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	3
	Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	4
	Abitur / Fachabitur

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	9
	Abschluss unbekannt

	
	

	
	
	
	
	

	9.
	Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss

	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	1
	Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	2
	Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung

	
	
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	3
	Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	4
	Bachelor

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	5
	Diplom/Magister/Master/Staatsexamen

	
	
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	6
9
	Promotion

Abschluss unbekannt



	
	

	10.
	Vertragsform



	
	
	 FORMCHECKBOX 

	1
	Vollzeit, unbefristet

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	2
	Teilzeit, unbefristet

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	3
	Vollzeit, befristet

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	4
	Teilzeit, befristet

	
	

	
	
	
	
	



	V. Lohnsteuer- bzw. Kirchensteuerabzug

	Meine Lohnsteuerkarte 2010 bzw.

eine Ersatzbescheinigung des Finanzamts (Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug ab 2011) bzw.

eine steuerliche Erklärung bei nicht verheirateten Arbeitnehmern, die ab dem Jahr 2011 ein
Ausbildungsverhältnis als erstes Dienstverhältnis beginnen (s. Formblatt "Steuerliche Erklärung für Auszubildende")
             FORMCHECKBOX 
  lege ich bei.
            FORMCHECKBOX 
  Original werde ich nachreichen (Kopie der Lohnsteuerkarte 2010 oder vorläufige
                  Lohnsteuerbescheinigung oder Kopie der Ersatzbescheinigung liegt bei).
Mir ist bekannt, dass bei schuldhafter Nichtvorlage 
· der Lohnsteuerkarte 2010 bzw. 
· der Ersatzbescheinigung des Finanzamts bzw. 
· der steuerlichen Erklärung für Auszubildende
meine Bezüge nach der ungünstigsten Steuerklasse (= StKl. VI) versteuert werden.

Steuerliche Identifikationsnummer:      


	VI.  Erklärung zum Zahlungsverfahren

Mir ist bekannt, dass

· das Landesamt für Finanzen zu Unrecht überwiesene Bezüge bis zum letzten Bankgeschäftstag vor dem Fälligkeitstag ganz oder teilweise zurückrufen kann, auch wenn sie meinem Konto bereits gutgeschrieben sind;

· ich über meine Bezüge erst am Fälligkeitstag verfügen kann;

· ich stets zur Rückzahlung überzahlter Bezüge verpflichtet bin, wenn mir der Mangel des rechtlichen Grundes bekannt ist.
Ich ermächtige die Bezügestelle in stets widerruflicher Weise, zu Unrecht überwiesene Bezüge oder Bezügebestandteile (z.B. nach Entlassung, Beurlaubung ohne Bezüge, nach Ablauf der Bezugsfrist für Krankenbezüge) von meinem Konto einzuziehen, falls ein Rückruf nicht möglich ist. Kosten für von mir unberechtigt widerrufene Einzüge gehen zu meinen Lasten.


	

	Beschäftigungsbehörde
	Arbeitnehmer/in

	Die obigen Angaben stimmen mit dem Inhalt der Personalakte überein bzw. werden bestätigt. 
	Ich bestätige hiermit die Richtigkeit der Angaben 

	Ort
	     Datum
	Ort
	        Datum

	     
     


	
     
     

	Stempel
	Unterschrift
	Unterschrift


             
             

-











©  Leitstelle Bezügeabrechnung beim Landesamt für Finanzen     



07/2011
©  Leitstelle Bezügeabrechnung beim Landesamt für Finanzen     



03/2012

